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Hinweise 
 
Gemeinsame Gemeindeversammlung 

Gestützt auf den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 23. September 2010 wird die Ver-

sammlung der Schulgemeinde durch den Präsidenten der politischen Gemeinde geleitet. Die Protokoll-

führung erfolgt getrennt. 

Aktenauflage 

Die zur Behandlung bestimmten Anträge und dazugehörigen Akten liegen ab Montag, 5. September 

2011 im Gemeindehaus, Büro Nr. 14, zur Einsicht auf (Dienstag bis 18.00 Uhr, Freitag 07.15-14.15 Uhr). 

Stimmrecht 

In Angelegenheiten der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde sind alle in Dietlikon nieder-

gelassenen Schweizerinnen und Schweizer stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt  

haben. Die Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften. 

Anfragerecht nach § 51 Gemeindegesetz 

Jedem bzw. jeder Stimmberechtigten steht das Recht zu, über einen Gegenstand der Gemeindever-

waltung von allgemeinem Interesse eine Anfrage an die Gemeindevorsteherschaft zu richten. 

Solche Anfragen sind dem Gemeinderat spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung 

schriftlich und vom Fragesteller bzw. der Fragestellerin unterzeichnet einzureichen. Bei der Fristbe-

rechnung wird der Tag, an dem die Versammlung stattfindet, nicht mitgezählt. Massgebend ist das  

Datum des Eingangs bei der Gemeindeverwaltung. 

Die Gemeindevorsteherschaft beantwortet die Anfrage in der Gemeindeversammlung. Sie teilt ihre 

Antwort dem Stimmberechtigten spätestens zu Beginn der Gemeindeversammlung schriftlich mit. 

Der/Die Stimmberechtigte hat das Recht auf eine kurze Stellungnahme. Eine Beratung und Beschluss-

fassung über die Antwort findet nicht statt. 

 

 

Gemeinderat und Schulpflege Dietlikon 19. August 2011 
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1 Objektkredit von 5,550 Mio. Franken für den 
Neubau einer Einfachturnhalle (Vorberatung 
zuhanden der Urnenabstimmung vom 27.11.2011) 

 

 

Antrag der Schulpflege 
 

Der Gemeindeversammlung wird zuhanden der Urnenabstimmung vom 27. November 2011 folgender 

Antrag zur Vorberatung unterbreitet: 

 

1 Wollen Sie für den Neubau einer Einfachturnhalle als Erweiterung der Sporthalle Hüenerweid im 

MINERGIE ®-Standard einen Objektkredit von brutto Fr. 5’550’000.-- (inkl. 8% Mehrwertsteuer) 

bewilligen? 

 

2 Der Kreditbetrag erhöht oder reduziert sich um die Baukostenentwicklung zwischen der Kosten-

berechnung (Kostenindex Basis: 1042.6 (Basis 1939)) und der Bauausführung. 

 

Vorbemerkung 
Spezialbeschlüsse für neue einmalige Ausgaben ab drei Millionen Franken unterliegen gemäss Artikel 

12 Ziffer 2 der Schulgemeindeordnung vom Juni 2006 der Urnenabstimmung. Solche Geschäfte  

werden in der Gemeindeversammlung vorberaten (Artikel 12 Absatz 2 Gemeindeordnung). 

 

 

Weisung 
 

1. Ausgangslage 

Am 27. September 2009 haben die Stimmberechtigten von Dietlikon den Kredit für den Neubau einer 

Mehrfachsporthalle deutlich abgelehnt. Dadurch entstand für die Schulgemeinde das Problem, dass sie 

keinen Ersatz für die Turnhalle Dorf hat, welche im Zuge der Schulhauserweiterung Dorf abgebrochen 

werden musste. Deshalb hat die Schulpflege im Oktober 2009 eine Machbarkeitsstudie für den Neubau 

einer Einfachturnhalle in Auftrag gegeben. 

Der Gemeindeversammlung vom 25. März 2010 wurden 2 Standort-Varianten zur Abstimmung vor-

gelegt. Die Gemeindeversammlung bewilligte den Projektierungskredit für die Variante „Erweiterung 

Sporthalle Hüenerweid“. 

 



 

 Seite 3

 

2. Projektbeschrieb „Erweiterung Sporthalle Hüenerweid“ 
 
a) Kurzbeschrieb 

Durch das Anbauen einer Einfachturnhalle an die bestehende Mehrfachsporthalle bleibt sowohl der 

Hartplatz (roter Platz) als auch der Rasenplatz unverändert nutzbar und es können Infrastrukturen ge-

meinsam genutzt werden. So ist zum Beispiel die Mitbenutzung der Garderoben möglich. 

Die neue Einfachturnhalle ist optimal nutzbar und von beiden Seiten gut belichtet. Die Erschliessungs-

flächen und somit das Neubauvolumen sind durch das Mitbenutzen der vorhandenen Strukturen ge-

ringer, wodurch Kosten eingespart werden können. 

Durch den Anbau entfallen beim bestehenden Turnhallengebäude das Dach der Garderoben und die 

Südfassade als Aussenhülle. 

 
b) Konstruktion 

Das neue Gebäude steht auf den Garderoben und Technikräumen der bestehenden Sporthalle. Um die 

Lasten des neuen Gebäudes aufzunehmen ist es notwendig, im Bereich der neuen Lastabtragungs-

stellen Mikropfähle einzubauen. 

Die Tragkonstruktion besteht hauptsächlich aus filigranen Stahlträgern. Die Aussenwände des Ge-

bäudes bestehen aus einer hinterlüfteten Fassadenverkleidung aus Stahl. Das gesamte Flachdach des 

Gebäudes ist wärmegedämmt, mit einer Folie wasserdicht abgeklebt und als Gründach konzipiert.  

Die Verglasungen auf der Nordseite gewährleisten eine blendfreie, natürliche Belichtung. Eine Be-

schattung auf der Südseite verhindert unerwünschte Blendwirkungen und eine Überhitzung im Sommer. 

Die Innenräume werden weitgehend verputzt und mit einem Abrieb versehen. Die Innenwände der 

Turnhalle werden bis auf eine Höhe von 2.7 m mit MDF-Platten, 19 mm stark mit Akustik Perforation 

(Lochung) bündig und ballwurfsicher verkleidet. Die Turnhalle wird mit einem punktelastischen Sport-

boden ausgestattet. 

 
c) Haustechnik 

Die Wärmeversorgung erfolgt über einen Fernleitungsanschluss an die bestehende Heizungsanlage des 

Schulhauses. Die Wärmeverteilung erfolgt über eine Bodenheizung. 

Die Warmwasseraufbereitung erfolgt im Winter über neue kondensierende Gas-Wandheiztherme. Auf 

dem Dach der neuen Turnhalle wird eine Solaranlage (ca. 35 m2) als Ergänzung der bestehenden Solar-

anlage (Sporthalle) erstellt.  

Auf eine Photovoltaikanlage (Solarstromanlage) wird bis auf weiteres verzichtet. Die Baukommission 

wird die Dachkonstruktion so verstärken, dass eine solche Anlage jederzeit installiert werden kann. Die 

Entwicklung für Photovoltaikanlagen wird in den nächsten 2 - 3Jahren sehr grosse Fortschritte machen 

und soll, im Zusammenhang mit der anstehenden Gesamtsanierung der bestehenden Sporthalle, neu 

überdacht werden. 
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3. Kosten 
 

a) Baukosten (BKP 1-stellig) 
(Kostengenauigkeit +/- 10%, Kostenindex Basis: 1042.6 (Basis 1939)) 

BKP Beschrieb    Kosten 

1 Vorbereitungsarbeiten   Fr. 545’000 

2 Gebäude   Fr. 4’485’000 

3 Betriebseinrichtung   Fr. 115’000 

4 Umgebung   Fr. 143’000 

5 Baunebenkosten   Fr. 147’000 

6 Rückvergütungen   Fr. -50’000 

7 Reserve    Fr. 150’000 

9 Ausstattung   Fr. 15’000 

Total inkl. 8% MwSt.   Fr. 5’550’000 
 
b) Folgekosten (gemäss § 36 ff. des Kreisschreibens über den Gemeindehaushalt) 

Kapitalfolgekosten (Abschreibung und Verzinsung): 

Mindestens 10% der Netto-Investitionen   Fr. 555’000 

Betriebliche Folgekosten (Sachaufwand): 

2% der Brutto-Anlagekosten (ohne Land)   Fr. 111’000 

Personelle Folgekosten (20%-Stelle)   Fr. 24’000 

Total Folgekosten   Fr. 690’000 
 

 

4. Besondere Baukommission 
 

Für die Realisierung dieses Bauvorhabens hat die Gemeindeversammlung am 14. Januar 2008 eine be-

fristete Baukommission mit selbständigen Verwaltungsbefugnissen eingesetzt (Artikel 43 ff. Schulge-

meindeordnung). Sie besteht aus zwei Mitgliedern der Schulpflege (Vorsitz) und fünf weiteren von der 

Schulpflege gewählten Mitgliedern. 

Die besondere Baukommission plant und führt das Bauvorhaben selbständig aus. Sie ist insbesondere 

zuständig für: 

- das Unterzeichnen von Baueingaben und Nebenbewilligungen 

- Die Vergabe von Arbeiten, unter Beachtung der Submissionsbestimmungen 

- das Führen von Prozessen und den Abschluss von Vereinbarungen, welche im Zusammenhang mit 

dem Bauvorhaben stehen. 

Sofern die Stimmberechtigten dem Objektkredit an der Urne zustimmen, wird die Baukommission an-

schliessend das Bauvorhaben realisieren. Dabei kann sie selbständig über die bewilligten Mittel ver-

fügen. 
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5. Termine 
 

Vorberatende Gemeindeversammlung 22. September 2011 

Baueingabe  Sommer / Herbst 2011 

Urnenabstimmung 27. November 2011 

Submission der Arbeiten Winter 2011 

Baubeginn / Spatenstich Sommer 2012 

Bezug Neubau  Sommer 2013 
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2 Revision der Kernzonenvorschriften  
(Änderung der Bau- und Zonenordnung) 

 

 

Antrag des Gemeinderates 
 

Der Gemeindeversammlung wird beantragt: 

 

1 Die Änderung der Bau- und Zonenordnung, bestehend aus: 

a) Kernzonenplan, Mst. 1:1000, dat. 12.07.2011 

b) Teilzonenplanänderung, Mst. 1:1000, dat. 12.07.2011 

c) Änderung der Bau- und Zonenordnung, dat. 12.07.2011 

d) Bericht gemäss Art. 47 RPV, dat. 12.07.2011 

e) Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen, dat. 12.07.2011 

wird im Sinne von § 88 des Planungs- und Baugesetzes und Artikel 18 der Gemeindeordnung 

festgesetzt. 

 

2 Die Genehmigung im Sinne von § 2 lit. b des Planungs- und Baugesetzes bleibt vorbehalten. 

 

3 Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige sich im regierungsrätlichen Genehmigungsverfahren 

oder als Folge von Rechtsmittelentscheiden ergebende Änderungen und/oder Abweichungen 

von der durch die Stimmberechtigten genehmigten und unter Ziffer 1 aufgeführten Fassung in 

eigener Kompetenz zu behandeln und in Kraft zu setzen. Solche Beschlüsse sind öffentlich be-

kannt zu machen. 

 

 

Weisung 
 

1. Ausgangslage 
 

Der Zonenplan, die Bau- und Zonenordnung (BZO) sowie die weiteren, massgebenden Pläne wie Kern-

zonen-, Erschliessungs-, Waldabstandslinien- und der Güteklassenplan der Gemeinde Dietlikon wurden 

von der Gemeindeversammlung am 6. Juni 1994 festgesetzt (Änderungen am 23. März 1998). Nach nun 

mehr als 10-jähriger Anwendung hat sich gezeigt, dass insbesondere im Bereich der Kernzonenvor-

schriften Änderungen und/oder Ergänzungen nötig sind. 

 

2. Planungsziele 
 

Mit der Überarbeitung der Kernzonenplanung sollten folgende Ziele erreicht werden: 

- die „richtige“ Strategie für die Dietliker Kernzone festlegen (Handlungsziel) 

- bewährte und veraltete Vorschriften unterscheiden (durch Beurteilung des Bestehenden) 

- die Systematik des Instrumentariums auf die Zielerreichung überprüfen, wobei ein Systemwechsel 

und allenfalls notwendige ergänzende Vorschriften möglich sind 
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- der Kernzonenplan soll – abgestimmt auf die neuen Vorschriften – unterstützend und (er)klärend wir-

ken 

- gezielt das Nötige und nicht das Mögliche regeln (Ausgewogenheit zwischen Regelungsdichte und 

Rechtssicherheit) 

 

3. Planungsablauf 
 

Gemäss Art. 44 der Gemeindeordnung berät die Baubehörde den Gemeinderat in Fragen der  

Nutzungsplanung. Den Planungsprozess führte deshalb die Baubehörde der Gemeinde Dietlikon. Auf-

grund der Wahlen für die Legislaturperiode 2010 – 2014 ergab sich eine neue Zusammensetzung der 

Baubehörde. Die raumplanerische Beratung und Bearbeitung erfolgte durch das Planungsbüro PLANAR 

AG für Raumentwicklung, Zürich. 

 

Die Bearbeitung erfolgt in drei Phasen: 

Phase I: Strategie / Handlungsziele für die Kernzone Mai 2009 - Juli 2009 

Phase II: Erarbeitung Planungsinstrumente und Information August 2009 - Februar 2010 

Phase III: Verfahren und Bereinigung März 2010 - ca. Anfang 2012 

 

4. Strategie für die Kernzone 
 

In einer Klausurtagung der Baubehörde am 20. Juni 2009 wurde die Kernzone analysiert:  

u.a. Typologie, wichtigste Identifikationspunkte, Probleme, gute/weniger gute bauliche Lösungen. 

Wichtige Diskussionspunkte bildeten  

- die sinnvolle / „richtige“ Abgrenzung der Kernzone (Perimeter); 

- das Spannungsfeld zwischen Bewahren und zeitgemässer Entwicklung. 

 

Als Ergebnis der Klausurtagung konnte zusammenfassend festgehalten werden, dass die durch die 

Baubehörde umrissenen Anforderungen an die Dietliker Kernzone weder durch ein Konservieren des 

Heutigen noch durch die grosszügige Freigabe der baulichen Möglichkeiten erfüllbar sind. 

 

Daraus lässt sich folgende Strategie ableiten: 

 

Erhalt + Erneuerung 

- durch restriktivere Vorschriften bei inventarisierten, potenziell schutzwürdigen Objekten  

sollen die Erhaltungsziele deutlicher erkenn- und fassbar werden (engerer Spielraum); 

- für die übrigen Gebäude bzw. für potenzielle Neu- oder Ersatzbauten sind die Vorschriften 

auf eine verträgliche und zeitgemässe Erneuerung und Entwicklung der Kernzone auszu-

richten. 
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5. Systematik des neuen Kernzonenregimes 
 

Die Umsetzung der Strategie zur Kernzone bedingt Änderungen an der bisherigen Systematik der  

Vorschriften. Zudem wurde die Überarbeitung des „Kommunalen Inventars der natur- und kultur-

historischen Objekte“ aus dem Jahre 1984 erforderlich (u.a. überprüfen auf Vollständigkeit sowie er-

gänzen der fehlenden Objekt-Klassierung). 

Als massgebliche Änderung ist die Unterteilung der Kernzone in zwei unterschiedliche Bereiche zu be-

zeichnen. Das „Engere Ortsbild“ umfasst jene Teile der bestehenden Bebauung, welche weitgehend 

erhalten bleiben sollen. Als „Übergangsbereich“ bezeichnet werden vorwiegend noch nicht bzw. neu 

bebaute Teilgebiete der Kernzone. Bauliche Veränderungen im „Übergangsbereich“ sollen einen  

engeren Bezug zum Ortsbild herstellen (harmonischer Ortsbildhintergrund), dürfen dabei aber durchaus 

eine neuzeitliche Architektursprache und zeitgemässe Bauweise aufweisen (Erneuerung und Erweite-

rung der Kernzone; vgl. „Bertea“-Gebäude). Die beiden Bereiche sind im Kernzonenplan dargestellt. 

Diese Unterteilung führt zu einer neuen Systematik und Gliederung der Kernzonen-Vorschriften in der 

BZO. Die „Gemeinsamen Bestimmungen“ beziehen sich selbstredend auf die gesamte Kernzone. Diese 

bilden das „gemeinsame Fundament“ bzw. eine konsistente und einheitliche Basis, insbesondere für 

den Umgang mit bestehenden Bauten (inkl. Gestaltungsgrundsätze). Zu den beiden Bereichen  

„Engeres Ortsbild“ (erhöhter Beurteilungs-Massstab bzw. engerer Spielraum) und „Übergangsbereich“ 

(weiter gefasste Interventionen bzw. lockerere Gestaltungsregelungen) werden jeweils spezifische Be-

stimmungen formuliert. 

Im überarbeiteten Kernzonenplan finden sich nur noch diejenigen Festlegungen, welche der Strategie 

als solches und der Systematik der BZO im Besonderen entsprechen. Daraus ergibt sich im Plan ein 

deutlicher Abbau der bisherigen Regelungsdichte. Ebenfalls werden redundante Festlegungen ver-

mieden („Bezeichnete Gebäude“ vs. „Vorgegebene Baufluchten“). 

 

6. Hauptsächliche Änderungen 
 

Kernzonenplan 

Im September 2009 wurde die Überarbeitung des kommunalen Inventars in Auftrag gegeben. Alle im 

Inventar als erhaltens- oder schützenswert beurteilen Gebäude werden im Kernzonenplan bezeichnet 

(„Bezeichnete Gebäude“). Die Festsetzung des Inventars durch den Gemeinderat erfolgte mit Beschluss 

vom 25. Januar 2011. 

Auf die bisherigen Festlegungen „Baubereiche für Hauptgebäude“ und „Baubereiche für besondere 

Gebäude, abstandsfreie Gebäude und Anbauten“ wird gänzlich verzichtet. In Art. 4b Abs. 2 BZOneu 

wird der minimale Abstand für oberirdische Gebäude gegenüber Strassen, Plätzen und Wegen generell 

auf 2,00 m festgelegt. 

Die bauliche Ausgestaltung der Kernzone wird nicht bis ins letzte Detail vorweggenommen; gute  

Lösungen sollen nicht verhindert werden. Die Kernzone gilt – unter Einhaltung der Gesamtheit der Vor-

schriften – insgesamt als „Baubereich“. Bei Bedarf können mit einer fachlich fundierten Beurteilung im 

Rahmen des Baubewilligungsverfahrens die Qualitätsanforderungen geprüft und eingefordert werden. 

Bei anspruchsvollen Bauvorhaben ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme von Bauherr / Architekt mit der 

Baubehörde ausdrücklich erwünscht, was erlaubt, die Rahmenbedingungen und Anforderungen ge-

meinsam zu klären (Beratung).  
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Die als starr empfundene, bisherige konkrete Bezeichnung von Dachflächen, auf denen „Dachaufbauten 

nicht gestattet“ sind, wird mit der Formulierung „auf der für das Ortsbild weniger empfindlichen Dach-

fläche“ durch eine flexiblere Lösung ersetzt (Ermessens- und Beurteilungsspielraum). 

Der „Optische Einflussbereich“ wird als wichtiges Element des bisherigen Kernzonenplans beibehalten, 

jedoch – unter Abstimmung mit dem neu geschaffenen „Übergangsbereich“ innerhalb der Kernzone 

selbst – konkreter und kleinräumiger abgegrenzt. 

 

Zonenplan 

Zur Stärkung der ohnehin sehr kleinflächigen Kernzone werden Bauten wie das reformierte Kirchge-

meindehaus sowie für das Ortsbild wichtige Aussenräume in die Kernzone einbezogen (Dorfplatz und 

Strassenzüge). 

Damit wird der erwünschte flächenmässige Zusammenschluss der bisher dreigeteilten Kernzone er-

möglicht. Der Einbezug der „Bertea“-Bauten (im Sinne zeitgemässer Kernzonen-Ergänzungen) wäre 

zwar wünschenswert, ist aus politischer Sicht jedoch nicht opportun. 

Diese Arrondierungen bedingen entsprechende Umzonungen aus der Zone für öffentliche Bauten (Oe) 

in die Kernzone und in einem Falle eine untergeordnete Einzonung aus der Reservezone (gemäss 

rechtskräftigem wie aufliegendem kantonalem Richtplan innerhalb des Anordnungsspielraums). Die  

Änderungen sind im Plan „Teilzonenplanänderung“ dargestellt. 

 

7. Ablauf und Vorgehen 
 

Die Revision der Kernzonenplanung wurde vom Gemeinderat erstmals am 23. März 2010 zuhanden der 

öffentlichen Auflage und der kantonalen Vorprüfung verabschiedet. Die 1. Auflage erfolgte zwischen 

dem 1. April 2010 und dem 31. Mai 2010. Am 22. März 2010 fand zudem eine Informationsveran-

staltung für die betroffenen Grundeigentümer statt. Das Amt für Raumentwicklung ARE (vormals ARV) 

beurteilte die Revisionsvorlage mit Vorprüfungsbericht vom 2. Juni 2010 als zweckmässig. Während den 

Einigungsverhandlungen mit den Einwendern hat sich gezeigt, dass eine Überarbeitung der Vorlage 

unausweichlich ist. 

Am 28. Februar 2011 hat der Gemeinderat Dietlikon die aufgrund des Einwendungsverfahrens weiter-

gehend revidierte Kernzonenplanung zur zweiten Auflage und kantonalen Vorprüfung verabschiedet 

(11. März bis 10. Mai 2011). Im Vorprüfungsbericht des ARE wird die Planung erneut als zweckmässig 

beurteilt. 

Im Rahmen der zweiten Auflage nahmen die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG), verschiedene Nach-

bargemeinden und die Ortspartei FDP Stellung. Aus Sicht der Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) 

entspricht die Planung dem regionalen Richtplan und dem Leitbild Glattal; die ZPG stellt keine Anträge. 

Die Nachbargemeinden sehen ihre Interessen durch das Vorhaben nicht tangiert und verzichten auf  

eine weitergehende Stellungnahme. Die Ortspartei FDP unterstützt die Vorlage und äussert lediglich 

Wünsche für die weitere Handhabung. Aus der Bevölkerung gingen drei Einwendungen ein (vgl. dazu 

Bericht zu den Einwendungen vom 17. Juni 2011). 
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8. Ergebnisse und Folgerung 
 

Als Ergebnisse der Revision der Kernzonenplanung liegen vor: 

Revidierter Kernzonenplan grundeigentümerverbindlich 

Teilzonenplanänderung (im Randbereich der Kernzone) grundeigentümerverbindlich 

Revidierte Bau- und Zonenordnung (BZO) grundeigentümerverbindlich 

a) mit Erläuterungen zur Revision  (erläuternd) 

b) mit Kommentar (für die Anwendung in der Praxis) (erläuternd) 

Planungsbericht nach Art. 47 RPV (erläuternd) 

Mit der Revision der Kernzonenplanung sind keine wesentlichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt 

zu erwarten. Aus den überarbeiteten Planungsinstrumenten ergeben sich auch keine zusätzlichen  

Kapazitäten (Einwohner oder Arbeitsplätze). 

Als förderlich werden sich insbesondere die klareren Festlegungen im Kernzonenplan und der BZO er-

weisen, da sie 

- einen besseren Schutz des historisch wertvollen Ortsbildes und seiner Bauten; 

- aber auch eine zeitgemässe Erneuerung der bestehenden Bausubstanz und massvolle bauliche Ent-

wicklung im Dorfkern (Übergangsbereich) 

ermöglichen. 

 

Weitere Resultate: 

- Klarere Regelungen zum „Optischen Einflussbereich“ gewährleisten eine einfachere Auslegung und 

Anwendung in der Praxis. 

- Die revidierten Bestimmungen zum Abstellplatzbedarf ermöglichen einen geringeren Flächenver-

brauch für Parkierungsanlagen im Dorfkern, was dazu beiträgt, dass das Ortsbild weniger beein-

trächtigt wird. 

- Die revidierten Bestimmungen zur Sonnenergienutzung tragen zu einem umweltfreundlicheren  

Umgang mit endlichen Ressourcen und zur Förderung von zukunftstauglichen Energieformen bei. 

 

 

 

Die vollständigen Unterlagen können unter www.dietlikon.ch heruntergeladen oder bei der Ge-
meindeverwaltung (044 835 82 30 oder ruv@dietlikon.org) bestellt werden. 
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